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SSorfdjriften unb greife geregt gu merben; aud) märe
eg ein leidjteg, auf biefe SBeife bie greife felBft ftabiler
gu galten unb gu präcifieren.

fsut allgemeinen mären bie jejjigen Ëontorbatgbor»
fdjriften Begüglidj ©enauigfeitggrab nod) für klaffe 1

unb 2, teilmeife nocE) für 3 unb 4 unüeränbert, fonff
aber entfdjieben öerfcfjärft angumenben.

®on ben ^Regierungen ber Sontarbatgtantone foltte i

fobann bie (Sinljaltung biefer fpegialifterten Sorfcfjriften ;

ftrenge unb einlfeitlidj burdjgefüljrt merben, audj tonnten |

bie ©taatgorgane biet bagu beitragen, bafj mettiger auf j

bie greife gebrüctt mürbe. Sin SRidft^atentier'te ober ;

Üanbibaten foïïte nur bei nacpmeiêbarem äRangel an j

unb unter befonberer Siufficfyt oon ft'onf.=@eometern
föermeffungen übertragen merben. ®ie SSerifitationg« I

arbeiten foftten einljeitlidjer georbnet unb im allgemeinen
rafcEjer burdjgefüljrt merben.

SRit ber beffern Siugbilbung, meiere nun an ber
<

jfad)fd)ule bereits begonnen unb fdjon ermähnt mürbe, j

mirb bann auef) riaef) unb nad) bie Ungleichheit unter |

ben Serufgteuten feibft fit^ üermiitbern, namentlich
'

menn }ä)on in ber ©djule auch bie nötige Strenge unb
Sonfequeng beobachtet mirb. ®ie ungeeigneten (Elemente ;

merben fictj nach unb nadj bon feibft augfcfjeiben, man ;

brauet nur bafür gu forgen, bafj ber äRann bei guter
Slrbeit aud; genügenb eçiftengfaffig bleibt. I

®on bem bereinten SBirten, bag gur $eit bod) gäng=
lid) feljlt, babe idf nun miebertjoit unb bei jeber @e=

legended gefprodjen, um gu geigen, mie notmenbig eg

märe unb meldje SSorteile ergielt merben tonnten.
bie ©rünbung eineg Oeometerberbanbeg liegt

ung ein fdjöneg unb frudjtbareg Strbeitgfelb brad); ein
jeber pflangt fein ©erftlein mit ber £>aue, mäifrenbbem
man mit bem rechten pflüge gang anbere ^rüdjte geiti» ;

gen tonnte; aber an biefem Sßftuge müfjte atleg gießen
mag ^ontorbatggeometer beifet, nid)t nur bie Sittorbanten,
fonbern auch bie ftäbtifdjen unb tantonalen Singefteflten
fämtlidjer Jïontorbatgtanione, fomie bie gadRehrer;
nur bie RSfufdjer foKten auggefdjloffen fein, (©dftufe folgt.)

Spezialität:

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter itiiülicr-

trottend' Construction.

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
voFmais Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-À.

^Preislisten stellen gern zu. Diensten.

Wûfcbinc pir gabtifation tiott ^^i^cnölättc^en
für ©fafereigmerfe, b. b. fog. ©laferfttften,

+P?atent 15,885. D.JR. P. angemelbct.

®ie üorliegeitb abgebilbete äRafdjine bient gur §er-
ftellung oon fog. ©laferftiften, jener betannten, für
©lafereigmede gebräudRichen a ©fnjjenblättdjen aug

33Iedj. 3)ie äRafdjine ift fo eingerichtet, baff bei berfelben
in einem Slrbeitgoorgang, b. I). einmaliger Setljatigung
ber 3Jtafd)ine, immer gmei foldjer SSlättdjen auf einmal
gefdjnitten merben tonnen, Ijat alfo gegenüber ben big=

tjer gebräud)lid)en beften äRafdjinen für foldje ffmede,
eine hoppelte Seiftunggfäpigfeit. ferner ift fie oben mit
einem groeiten paar äReffer oerfepett, bie bagu bienen,

S3led) oon beliebiger ©röfje itt beliebige breite Streifen
gu fdjneiben, um nachher oon biefen Streifen bie A
Ölättdjen abgufdjneiben, unb gmar aud) mieber in ge=

münfdjten ©röfjen. 2)iefe äJtafcljine, in ber ©djmeig mit
patent 15,885 gefdjüfct, ift oorgüglijdier Sonftruttion,

feEjr folib unb ejaft gearbeitet unb mirb fiep balb buret)

iE)re £ei|tunggfäl)igfei't, benn „geit ift ®elb", überall
ba, mo ©laferftiften gebraucht merben, als beliebte

gmlfgmafdjine eingebürgert Ijaben. gur meiteren 3lug=

tunft finb gerne bereit bie SHIeinOertäufer : 6. ®ardjer
u. Sie., güridj I.
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Vorschriften und Preise gerecht zu werden; auch wäre
es ein leichtes, auf diese Weise die Preise selbst stabiler
zu halten und zu präcisieren.

Im allgemeinen wären die jetzigen Konkordatsvor-
schriften bezüglich Genauigkeitsgrad noch für Klasse 1

und 2, teilweise noch für 3 und 4 unverändert, sonst
aber entschieden verschärft anzuwenden.

Von den Regierungen der Konkardatskantone sollte
sodann die Einhaltung dieser spezialisierten Vorschriften ;

strenge und einheitlich durchgeführt werden, auch könnten
die Staatsorgane viel dazu beitragen, daß weniger auf ;

die Preise gedrückt würde. An Nicht-Patentierte oder
Kandidaten sollte nur bei nachweisbarem Mangel an ^

und unter besonderer Aufsicht von Konk.-Geometern i

Vermessungen übertragen werden. Die Verisikations-
arbeiten sollten einheitlicher geordnet und im allgemeinen
rascher durchgeführt werden.

Mit der bessern Ausbildung, welche nun an der
^

Fachschule bereits begonnen und schon erwähnt wurde, ^

wird dann auch nach und nach die Ungleichheit unter ;

den Berufsleuten selbst sich vermindern, namentlich
^

wenn schon in der Schule auch die nötige Strenge und
Konsequenz beobachtet wird. Die ungeeigneten Elemente ^

werden sich nach und nach von selbst ausscheiden, man ^

braucht nur dafür zu sorgen, daß der Mann bei guter
Arbeit auch genügend existenzfähig bleibt.

Von dem vereinten Wirken, das zur Zeit noch gänz-
lich fehlt, habe ich nun wiederholt und bei jeder Ge-
legenheit gesprochen, um zu zeigen, wie notwendig es

wäre und welche Vorteile erzielt werden könnten.

Ohne die Gründung eines Geometerverbandes liegt
uns ein schönes und fruchtbares Arbeitsfeld brach; ein
jeder Pflanzt fein Gerstlein mit der Haue, währenddem
man mit dem rechten Pfluge ganz andere Früchte zeiti- ;

gen könnte; aber an diesem Pfluge müßte alles ziehen
was Konkordatsgeometer heißt, nicht nur die Akkordanten,
sondern auch die städtischen und kantonalen Angestellten
sämtlicher Konkordatskantone, sowie die Fachlehrer;
nur die Pfuscher sollten ausgeschlossen sein. (Schluß folgt.)

8x>62iali1ä:

vrvà1i»ài»Kkv.

Dresdner Lodrinssekinentsbrik
vormà ?Ì8eksr â

Maschine zur Fabrikation von Spitzenblättchen
fiir Glasereizwecke, d. h. sog. Glaserstiften.

4>Watcnt 15,885.) D.M. l>. angemeldet.

Die vorliegend abgebildete Maschine dient zur Her-
stellung von sog. Glaserstiften, jener bekannten, für
Glasereizwecke gebräuchlichen à Spitzenblättchen aus
Blech. Die Maschine ist so eingerichtet, daß bei derselben

in einem Arbeitsvorgang, d. h. einmaliger Bethätigung
der Maschine, immer zwei solcher Blättchen aus einmal
geschnitten werden können, hat also gegenüber den bis-
her gebräuchlichen besten Maschinen für solche Zwecke,

eine doppelte Leistungsfähigkeit. Ferner ist sie oben mit
einem zweiten paar Messer versehen, die dazu dienen,

Blech von beliebiger Größe in beliebige breite Streifen
zu schneiden, um nachher von diesen Streifen die à
Blättchen abzuschneiden, und zwar auch wieder in ge-
wünschten Größen. Diese Maschine, in der Schweiz mit
4» Patent 15,885 geschützt, ist vorzüglicher Konstruktion,
sehr solid und exakt gearbeitet und wird sich bald durch

ihre Leistungsfähigkeit, denn „Zeit ist Geld", überall
da, wo Glaserstiften gebraucht werden, als beliebte

Hülfsmaschine eingebürgert haben. Zur weiteren Aus-
kunft sind gerne bereit die Alleinverkäufer: C. Karcher
u. Cie., Zürich 1.
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